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eine termin- und qualitätsgerechte Erfüllung der Auflagen 
zur Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit in jedem 
Territorium zu schaffen. In den Kampf um Ordnung, Si
cherheit und Sauberkeit in den Wohngebieten sind mög
lichst viele Bürger einzubeziehen, und dementsprechend 
ist auch eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit notwendig.

Eine höhere Stufe des Kampfes um die Anerkennung 
als „Gemeinde bzw. Wohnbezirk der vorbildlichen Ord
nung und Sicherheit“ ist die Verleihung des Ehrentitels 
„Sozialistische Gemeinde der vorbildlichen Ordnung und 
Sicherheit“. Voraussetzung für die Erringung dieses Titels 
ist,
— daß eine zielgerichtete politisch-ideologische Arbeit un

ter Leitung der örtlichen Volksvertretung durch die 
ständigen Kommissionen und die gesellschaftlichen Or
ganisationen im Rahmen der Nationalen Front geleistet 
wird,

— daß die volkswirtschaftlichen Aufgaben der Gemeinde 
allseitig erfüllt werden (einschließlich der Ziele des 
Wettbewerbs „Schöner unsere Städte und Gemeinden — 
Mach mit!“),

— daß alle Betriebe, Genossenschaften und Einrichtungen 
des Territoriums die Kennziffern des Volkswirtschafts
plans erfüllen bzw. gezielt überbieten und

— daß alle Betriebe, Genossenschaften und Einrichtungen 
den Kampf um die Anerkennung als „Bereich der vor
bildlichen Ordnung und Sicherheit“ führen bzw. die 
Anerkennung erfolgreich verteidigen.
Die Anerkennung bzw. die Verteidigung des Ehrentitels 

soll jährlich zum Nationalfeiertag der DDR am 7. Oktober 
unter breiter Einbeziehung der Öffentlichkeit vor der 
Volksvertretung erfolgen.

Verhütung und Bekämpfung von Straftaten 
und anderen Rechtsverletzungen

Um den auf diesem Gebiet zu lösenden Aufgaben immer 
besser gerecht zu werden, arbeiten die örtlichen Volksver
tretungen und ihre Räte eng mit den Sidherheits-, Justiz- 
und Kontrollorganen zusammen. Dieses Zusammenwirken 
erfolgt koordiniert und geplant, wobei jedes Organ die ihm 
übertragene spezifische Verantwortung wahrnimmt. Kom
plexkontrollen werden von den Ständigen Kommissionen 
Ordnung und Sicherheit gemeinsam mit den gesellschaft
lichen und betrieblichen Kontrollkräften im Territorium, 
in den Betrieben, Genossenschaften und Einrichtungen 
durchgeführt. Jährlich finden Rechts- und Sicherheitskon
ferenzen in der Kreisstadt, in den Gemeindeverbänden so
wie in Betrieben und Genossenschaften mit über 500 Be
schäftigten statt Der Rat des Kreises hat außerdem zu ge
währleisten, daß auch in den Bereichen Volksbildung sowie 
Land- und Nahrungsgüterwirtschaft diese Rechtskonferen
zen jährlich durchgeführt werden.

Um Rechtsverletzungen wirksam vorzubeugen sowie die 
Ursachen und Bedingungen für Straftaten aufzudecken 
und zu beseitigen, ist die Zusammenarbeit der örtlichen 
Räte mit den Sicherheits-, Justiz- und Kontrollorganen vor 
allem darauf zu konzentrieren, daß der Schutz vor Brän
den und Havarien (insbesondere durch die Verstärkung 
der Kontrolltätigkeit der Brandschutzgruppen) gewährlei
stet, die Sicherheit im Straßenverkehr u. a. auch durch Ein
beziehung gesellschaftlicher Kräfte (vor allem Verkehrs
sicherheitsaktive) weiter erhöht und die Wirksamkeit der 
Schiedskommissionen (durch eine bessere Information über 
die Entwicklung im Territorium und durch ihre regelmä
ßige Berichterstattung vor der örtlichen Volksvertretung) 
gesichert wird.

Wesentlich für die Vorbeugung insbesondere der Rück
fallkriminalität ist die koordinierte und zielstrebige Ver
wirklichung der gemeinsamen Aufgaben zur Vorbereitung 
und Durchführung der Wiedereingliederung der aus dem 
Strafvollzug entlassenen Bürger. Dazu sind auch verant
wortungsbewußte ehrenamtliche Mitarbeiter zu gewinnen, 
die mit Autorität und Vertrauen den Erziehungseinfluß auf

den Entlassenen vertiefen. Sie sind von den örtlichen Rä
ten und den Leitern der Betriebe in ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit zu unterstützen und anzuleiten. In weiteren Be
trieben werden nach dem Beispiel der VEB Hydrierwerk 
und Zernag spezielle Organisationsanweisungen zur Arbeit 
mit den aus dem Strafvollzug Entlassenen und den kri
minell gefährdeten Bürgern erarbeitet, auf deren Grund
lage dann auch betriebliche Wiedereingliederungskommis
sionen wirksam werden. In zwei weiteren Wohngebieten 
werden nach dem Beispiel der Kreisstadt aus dem Jahr 
1980 Rechtserziehungskollektive gebildet.

Wesentliche Schwerpunkte wurden auch für die rechts
propagandistische Arbeit zur weiteren Vertiefung des so
zialistischen Rechtsbewußtseins der Bürger in das langfri
stige Programm aufgenommen. Dominierend bleibt hier 
weiterhin die Rechtserziehung im Rahmen der Arbeits
kollektive, die weitere Aktivierung der Bürger zur Mitge
staltung des gesellschaftlichen Lebens und zur Schaffung 
einer Atmosphäre der Unduldsamkeit gegen rechtswidriges 
Verhalten sowie die öffentliche Anerkennung hervorragen
der Initiativen. Viele Aktivitäten sind auch weiterhin für 
die Rechtserziehung der Jugend geplant, die in Zusam
menarbeit mit den Schulen und der FDJ zu verwirklichen 
sind.4 Bei der weiteren Erhöhung der Wirksamkeit der 
rechtspropagandistischen Arbeit werden die besten Erfah
rungen der Konsultationsstützpunkte verallgemeinert und 
planmäßig zum Erfahrungsaustausch genutzt. In den Be
reichen Bauwesen, Handel und Versorgung, Kultur und 
Bildungswesen werden solche Stützpunkte nach dem ak
tuellen Stand der Erkenntnisse neu eingerichtet und der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In diesem Zusammen
hang wird auf die kontinuierliche Information der Publi
kationsorgane zu Problemen der Rechtserziehung und 
Rechtspropaganda hingewiesen.

*

Der Entwurf der langfristigen Konzeption des Kreistages 
Zeitz zur weiteren Durchsetzung der sozialistischen Gesetz- 
lichkeit, Ordnung und Sicherheit bis 1985 wurde in der 
Öffentlichkeit, vor allem in den Arbeitskollektiven, disku
tiert. Die hierin vorgegebenen Schwerpunktaufgaben wer
den nach der Beschlußfassung im Kreistag in den Jahres
plänen und darüber hinaus für die einzelnen Bereiche, 
Betriebe, Genossenschaften und Einrichtungen sowie für 
die Städte und Gemeinden sachlich und zeitbezogen weiter 
konkretisiert. In diesem einheitlichen komplexen und ko
ordinierten Vorgehen zur Verwirklichung der hohen An
forderungen der achtziger Jahre sehen wir die reale Mög
lichkeit, in unserem Territorium die sozialistische Gesetz
lichkeit als Anliegen der sozialistischen Gesellschaft, ihres 
Staates und aller Bürger in allen Bereichen durchzuset
zen.
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